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Die vorliegende Arbeıt wurde als Dissertation 2003 1m Fachbereich Rechtswissen-
schaft der Universıität Hamburg eingereicht. Inspirator un! Begleıter 1m Hınter rund
siınd Kurt Seelmann und der Basler Kreıs mit Frank Grunert, die durch mannnı altıgeArbeiten ZAHLT: Spanıschen Spätscholastık hervortraten. Obwohl der weıl CS der Dısser-
tatıon vorrangıg eiınen Beıtrag ZUIN „Gelehrten Strafrecht 1n der Spanıschen Spat-scholastık“ geht, beginnt Maihold miı1t der Entwicklung der Schuld- bzw. Zurech-
nungslehre 1M Besonderen nach 1945 (3—65 Er skizzıiert nıcht ohne Kants
Zurechnungslehre den geschuldeten Trıbut zollen den Weg VO der genannten„Naturrechtsrenaissance“, welche einen klaren Schuldbegriff un damıt uch die Aı
rechnung der Tat kannte, bıs 7 jenen Theorien, welche neuerdings einer „Auflösun
des Schuldprinzips‘ den Weg bereıiten wollen, se1 CS, ındem sS1e die Gesellschaft als e1-
gentlichen Täter ansehen, die Wıllenstreiheit leugnen der aus utilitarıstischem Ansatz
Strate 1Ur als Prävention und Getahrenabwehr zulassen wollen. Wıe zwıschen „PCI-sönlıcher Schuld“‘ der Verantwortungshaftung, die uch Gruppen und Fırmen tretfen
kann, und der Gefährdungshaftung unterscheidet I9 1st iußerst hılfreich und klärend
Eın weıteres Kap der Einleitung oilt eiınem ersten Überblick über dıe Spaniısche Späat-scholastık (35—-50) Fur den noch unbewanderten Leser lıefert eıne hılfreiche Kurz-
skizze dieser Renaıissance thomistischen Denkens, ihrer Protagonisten und ihrer Über-
legungen. Eın Methodenkapıtel (51—63) schließt diese Überlegungen ab

Im ersten Hauptteıil 65—106) iragt sodann, w1e die einschlägigen Werke der Spanı-schen Spätscholastik mıiıt der „Strate für eiınen anderen“ ULn  C  LL  Cn sınd. In einem CI 5-
ten Schritt stellt das auszuwertende un! ann ausgewertete Material seiner Arbeit
VOILI, TIraktate und TIraktatsummen VO Jurısten und/oder Beichtvätern mıi1t Juristischer
Bıldung; 1mM Anschluss nımmt eine „Systematische Verortung“” (100-106 VOTIVI. Er
ze1gt, dass grundsätzlıch oilt: Nur WeNn Schuld, ann Strafe, und 4ass uch die Strat-
höhe VO  — der Schuld abhängıg gemacht wurde Und doch hielt uch die Spanısche Spät-scholastik der Rechtsfigur der „Strafe tür eiınen anderen“ fest und argumentierte für
S1E' Francısco de ıtor1a ordnete die „Bestrafung‘ Unschuldiger an, talls das (3emeın-
wohl der der Nutzen des Staates ertorderteZ79); der 1m Jhdt. gestiegene Wert
der öttentlichen Sıcherheit durchlöcherte das Schuldprinzıp die Delikte der Häre-
S1e un! des Majestätsverbrechens galten als unerhört, dass I1a  — die Abschreckungs-
un! Vergeltungsmafßsnahmen nıcht auf den Täter beschränkte, sondern auf seine Famlılie
ausdehnte. Ehefrauen wurdennHandlungen iıhrer Ehemänner, Kındernder
ihrer Eltern gestralt.

Im zweıten Hauptkap. 7-16 geht 1U  - 1n das Hochmiuttelalter zurück. Wes-
halb? Er verspricht sıch Aufschlüsse über die Entstehung und die begriffliche Fassungdes Instituts der Schuldstrate. stellt dle Straflehre beider Rechte VOI, des weltlichen
römiıschen Rechts un! des kanonıschen Rechts Er diese Normen der „Infragestel-lung“ durch Thomas VO Aquın aus S.th 1-1L, 81—87; IL: 164, 1Ur die wichtigsten
QUuaestiones nennen) 2-16 Thomas kennt die Stratenpersönlicher Schuld
und die „Strafe tür andere“ „Unschuldige“ dürfen bestraft werden, WI1e€e CS d1e Genug-
tuungsstrafe Christi zeıgt (160 Der Aquıinate olgt dem Prinzıp „ohne Schuld, ber
nıcht hne rund“ Man ertand Iso nıcht iırgendeıine Schuld tür die Unschuldi-
SCH, das Schuldprinzip FEILEN un! als allgemeingülti auszuweısen, ne1ın, 1114}  s

akzeptierte, dass Strafverhängung uch hne Schuld gesche konnte, entkoppelteIso Strate VO Schuld Allerdings verlangte Thomas 1m Rückegriff auf andere utoren
auch, ass diese Ausweıtung der Strate auf Unschuldıige e1ines Grundes bedurfte. ber
welcher Grund kam ın Frage? zeıgt, dass als Gründe die raäumlıche und sachliche
Nähe, die Nachahmung und die „Eıinheıt der menschlichen Gemeinschatt“ 1n Frage ka-
INne'  =

Im dritten Hauptteıil —2 kommt ZU Kern seıner Untersuchung, ämlıch
Zzur „Entwicklung der Straflehre 1n der Theologie, Kanonistıik und Legistik des Jahr-
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hunderts“. Er kehrt Iso wıeder ZUur Spanıischen Scholastık zurück, 1U mıi1t der Absıcht,
die eventuellen Korrekturen und Akzentsetzungen gegenüber dem Hochmiuttel-
alter entdecken. Er untersucht die Entwicklung hın ZUuUr Strate, welche 1Ur verhängt
wiırd, WE die Schuld eines Subjekts vorausgesetzt werden kann. Das Prinzıp „nullum
crımen S1Ne culpa“ und noch stärker als Formulierung „nulla OCH: sıne culpa“ SELZFe
sıch langsam 1n der Frühen Neuzeıt durch, zugleich gng die dynamische Weıiterführung
VO der Kanonistık autf die Legistik, die weltliche Rechtswissenschaftt, über Doch
uch WE dıe Schuldstrate ımmer stärker Boden SCWAaNN, jedoch Grst nach der 5Spa-
nıschen Scholastık ıhren Sıegeszug AaNtrat bestand ben doch noch lange eıt
das Bedürfnis, den Personen-Umkreis VO  - Schwerverbrechern 1n dıe Strat-Antwort der
Gesellschaft mi1t einzubeziehen und sıch uch „Verhalten“ kümmern, dem keine
Schuld zugrundelageSO kam s Fn den „Mafißßnahmen“.

7Zu M.s Arbeiıt bleibt bemerken: LDass VO dem VO behandelten Thema eıne
aktuelle Warnung ausgeht, bedart 1n Zeıten der Terrorismusbekämpfung keines Nach-
we1lses. Gutzuheißen und begrüßen 1St das Vorgehen M.s, be1 der Klärung aktueller
stratrechtlicher Fragen auf die Kämpfe un! „Läuterungen“ der Strafrechtsgeschichte
zurückzugreifen und A die nıcht leicht bewältigende „Masse” Rechtsliteratur
auszuwerten; eın weıteres Verdienst 1st CDy die mıiıttlerweile doch ansehnliche Zahl VO

Forschungsarbeıten würdıgen, welche den Einfluss der Theologie (Erbsündenlehre!)
aut das Recht 1n Hoch- un! Spätmittelalter SOWI1Ee der Frühen euzeıt herausgearbeitet
haben Seelmann, Grunert, Ohst, Müller, auch K Ziegler Wa Wer eın
wen12 weılß, W as heißt, sıch durch diese Kommentare durchzuarbeıten, mıiıt ıhren
schwierigen Aufschlüsselungen unı versteckten Hınweısen, wırd schon VO daher diese
Arbeit M.s anerkennen mussen. Eıne Auslegung der Juristischen Einstellungen miıt den
verschiedenen zeitgenössischen Philosophien hätte die Arbeıt noch abgerundet: Welche
Rolle spielte der Nomuinalismus? Förderte den Eınsatz für das Schuldstrafrecht? Der
Einzelne wurde Ja als Einzelner ernstgenommen und nıcht eintach als letztlich ersetzba-
EG der verzichtbarer 'eıl des Kollektivs behandelt. Zugleich hıelt INnan jedoch der e1-
nen Menschennatur test. Eıgenartig Wwel VO VOrSCHOMUNECNC Einschrän-
kungen Zum einen B CENZL den Zeıtraum „Spanısche Spätscholastık“ e1ın, dass
Molına, Suarez heraustallen, welche jedoch nach samtlıchen Kriterien und uch
1n den andbuchern Zur spanıschen Spätscholastık gezählt werden. Dieser Abbruch
bzw. diese Einschränkung 1st VO: nırgendwo gerechtfertigt der begründet worden.
Ebenso überspringt das Spätmittelalter, welches uch 1n der Herausarbeitung des
Schuldstratrechts Leistungen vorzuweısen hat. Dıie Kritik A} der Ausdehnung der Strate
spielt sıch uch 1m Spätmittelalter ab Es wiırd dies mıiıt einem verhältnısmäaisıg geläufigen
Beispiel nachfolgend belegt: Der Augustinereremitenmönch Johannes Klenkok denun-
zierte den Sachsenspiegel bel den päpstliıchen Behörden damals 1n Avıgnon) U uch
damaıit, ass der Sachsenspiegel die These9 dass Kınder für iıhre Eltern aften,
4ass der Sachsenspiegel damıt nıcht dem Propheten Ezechiel tfolge, der den Aatz ÜL
teılt habe „Haben dıe Väter Traubeny werden den Kındern die Zähne
stumpf werden“ dıe Ezechielstelle wiırd beı zıtlert: AI Anm 4) Es tehlt jeglicher
1nweI1ls auf den anregenden Antonınus Florentinus |1389—-1459], Sith::; Pars Tertıa,
Titel, Kap („De multiplıicı pCHNCIE POCHNATUMM tam Dei qU am torı ecclesiasticı 1V1-
HSS Es bleibt als Quintessenz betonen, a4ass der Beıtrag der spanıschen at-
scholastık angesichts der Leistungen der Hochscholastıik nıcht überschätzt werden art
und arbeitet Ja gerade die Treue der spanıschen Scholastık ZUTFr Lehre des Thomas
heraus. Dıie Unterscheidungen iinden sıch 1m Jhdt., hne die Leistungen der spanı-
schen Scholastiık herabsetzen wollen, beruft diese sıch doch autf das kanonische Recht
des Hochmiuttelalters, noch Suarez 1ın „De censurıs“ (Vıves bıs, 257-260). SÖ1-
cherlich entwand INan das Strafrecht theologischem ontext und stellte in den öffent-
lıchen-vernünftigen Raum der Vorwurf, schuldig se1n, wurde nu  e} Zzu sıttli-
hen Vorwurft. Und uch wenn die spanısche Spätscholastik die Irennung 1n
Schuldstrate un! präventive Ma{ißnahme vorbereıitete, S: schied doch erst die Aufklärung
des und ts beides klar (358 plädiert dafür, das Schuldprinzıp eiızube-
halten, schütze doch den Einzelnen VO Willkür (Gottes, des Menschen, der Struktu-
ren): Er begründet CS letztlich ber NUur aAaus der Rechtskultur und nıcht Aaus der Würde
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des Menschen. Zuzustimmen 1sSt dem Plädoyer, Schuldprinzip testzuhalten, 4AUus dem
Argument der Identität heraus: Dıie heutige Rechtskultur würde sıch und ıhre tÜr-
sprunge Das Inhaltsverzeichnis 1st hılfreich. Wenn INan schon mi1t dem
„Friedberg“ arbeıitet, ann bıtte uch die Spalte angeben (vgl 108, 109 - x}

BRIESKORN
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ÄSSMANN, JAN. Die Mosaische Unterscheidung. der der Preıs des Monotheismus Edi-
tion Akzente). München/Wıien: Hanser 2003 286 Sn ISBN 3-446-20367-2
„Dıieser Essay will 1n der Auseinandersetzung mi1t verschiedenen Einwänden dıe

Posıtiıonen klären un weıterführen, dıe ich 1n meınem Buch Moses der Agypter vertre-
ten habe Es geht mır nıcht darum, dieses Buch hier erganzen, tortzuschreiben der

rechtfertigen, sondern darum, mich konzentrierter und umiassender auf Fragen e1n-
zulassen, die mich 1ın dem genannten Buch allentfalls Rande der mehr der wenıger
unbewusst beschäftigt haben un:! die GFST die kritische Aufnahme dieses Buchs als des-
SCI1 zentrale Thesen und Themen herausgestellt hat.“ 14{f.) Miıt diesen Worten stellt der

eht Iso U1l eiınen Ansatz, der auft seinemert. das Programm se1ines Buches VO Es
Vorgängerwerk „Moses der Agypter. Entzı ferung eıner Gedächtnisspur“ (1998) tußt,
der ber weıterentwickelt wurde un! unabhängıg VO diesem un! dem Dıiıskurs darum

lesen un! verstehen se1n oll Wenige Seıten spater der Leser jedoch bei der Er-
läuterung, W as iıhn auf den tolgenden rund 160 Seıiten erwartet: „Die Kapıtel des EIStEeN
Teıls versuchen nıcht 1Ur meınen Krıtikern )) sondern gehen uch auf
Einwände eın, die MI1r 1m Laufe der eıt selbst gekommen sınd, SOWI1e aut Punkte, 1n de-
nNenN iıch glaube, über die VOTr ler Jahren vertiretene Posıtion hinausgekommen R seın
und dazugelernt haben. Ic bemühe mich aber, mich strikt innerhalb des themati-
schen Rahmens des Moses-Buchs halten“ (18) Abgesehen davon, ass I11aAll den wel-
ten eı vergebens sucht, Wenn damıiıt nıcht der Anhang gemeınt se1in soll; 1St diese Selbst-
beschränkung überaus schade, da S1e den Ansatz schon VOT seiıner inhaltlichen
Entfaltung begrenzt.

50 liegt die Schwäche dieses Buches oftensichtlich 1m ‚ormalen Bereıch, enn dem Le-
SCr W1 I'd nıcht klar, ob sıch einen Diskurs mıiıt den Gegnern, eıne Weıterent-
wicklung und Konkretisierung der These A4US „Moses der Agypter” der eınen unab-
hängigen Essay andelt. Vielleicht gehen die Strategıien, die der Leser Mhätte, uch einfach durcheinander und ineinander über, doch das chadet bereıts dem
AÄAnsatz. Dass sıch Posıtionen veräiändern und 1m Dıskurs weıterentwickeln, liegt 1n der
Natur der Sache und [1USS nıcht immer detaıl tür den Rezıpıienten nachgezeichnet
werden zumal die Debatte, die Assmanns Thesen QUCI durch die Dıiszıplinen enttesselt
hat, kaum noch verfolgen 1St.

Das vorliegende uch biıetet eine strıngente und guLt begründete Darstellung des Kon-
der „Mosaıschen Unterscheidung“, das der Vert. nıcht eintach als Entscheidung

zwıschen dem eiınen Ott und den vielen Ottern versteht, sondern als Unterscheidung
zwıschen dem wahren .Ott nd den falschen Ottern. Dıie Unterscheidung zwischen
wel Arten on eli 10N wırd Iso einer Entscheidung zwıschen der richtigen und
der alschen Lehre, 1e sıch für den Einzelnen schliefßlich als Entscheidung zwiıischen
Glauben und Unglauben darstellt. Dıie Mosaische Unterscheidung, dergestalt verstan-
den, tührt damıt uch eiınen Iypus VO Wahrheit e1nN: „dıe absolute, geoffenbarte,
metaphysische der Glaubenswahrheit“ (28) Dıieser Wahrheitsbegriff konstitulert die
Reliıgion als Ge enreligion, die sıch mıt iıhrer Abgrenzung des Vorausliegenden eın (ze=-
genüber geschaH4fen hat, das sS1e sowohl intern als uch exXtern bekämpfen ann.

Dıiese Grundthese erd 1m uch in ıhren unterschiedlichen Facetten ausgeleuchtet.
Dıie Stärke des Buches liegtel 1n seinem theoretischen und hermeneutischen Ansatz,
der 1n seiner ıntellektuellen Weıte beeindruckend 1st und die Diıskussion den Mono-
theismus und seıne Formen w1e seıne Implikationen befruchtet hat. Der Vert. hat mıt
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